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initiative. Er ist berechtigt, an Sitzungen des Minis'terrates 
mit beratender Stimme teilzunehmen, Vorlagen einzubringen 
und diese zu vertreten. Er erläßt Anordnungen und Anwei
sungen auf dem Gebiet der Währungs-, Geld- und Kredit
politik.“

( § 10 
Der § 18, Abs. 2 letzter Satz erhält folgende Fassung:
„Der Präsident der Staatsbank legt der Volkskammer den 

Jahresbericht vor und veröffentlicht ihn.“

§9 §11
Der § 14 Abs. 1 wird aufgehoben, Abs. 2 gilt ohne Absatz. Dieses Gesetz tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am sechsten März neunzehnhundert
neunzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den neunten März neunzehnhundertneunzig

Der amtierende Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

Prof. Dr. G e r 1 а c h

Beschluß der Volkskammer der DDR 
über staatliche Pflichten zum Schutz 

und zur Förderung von Kultur und Kunst
vom 7. März 1990

Zur Wahrung der Errungenschaften und Leistungen, die 
die Kultur und Kunst der Deutschen Demokratischen Repu
blik in die deutsche Nationalkultur einbringen, und in Wür
digung der Verdienste von Künstlern und Kulturschaffenden 
um die demokratische Erneuerung der Gesellschaft beschließt 
die Volkskammer in Übereinstimmung mit der Internationa
len Konvention über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte vom 16. Dezember 1966, der UNESCO-Empfehlung 
über die Teilnahme und den Beitrag der Volksmassen am 
kulturellen Leben vom 26. November 1976 und der UNESCO- 
Empfehlung zum Status des Künstlers vom 27. November 
1980 zum Schutz und zur Förderung von Kultur und Kunst:

1.
Der Ministerrat wird beauftragt, Entwürfe für Verfas- 

sungs- bzw. Gesetzesregelungen auszuarbeiten, die die staat
lichen Pflichten und Verantwortlichkeiten zum Schutz und 
zur Förderung von Kultur und Kunst unter allen Bedingun
gen verbindlich fixieren. Bis zum Inkrafttreten solcher Re
gelungen sind die Grundsätze und Festlegungen dieses Be
schlusses für alle Bereiche der staatlichen Legislative und 
Exekutive verbindlich.

2.
Alle Staatsmacht in der Deutschen Demokratischen Repu

blik ist dem Wesen und den Merkmalen eines Kulturstaates 
verpflichtet. Kultur und Kunst sind zu Grundwerten staat
licher Identität zu erheben, ihre Gewährleistung ist Staats
pflicht, die freie Teilhabe an ihren Schaffensprozessen und 
an deren Ergebnissen Grundrecht aller Bürgerinnen und Bür
ger. Pflege und Schutz des nationalen Kulturerbes und des 
Gegenwartsschaffens sind gleichrangige Verpflichtungen des 
Staates.

3.
Kultur und Kunst der Deutschen Demokratischen Repu

blik sind Bestandteil der deutschen Nationalkultur, der euro
päischen und der Weltkultur. Die Pflege des internationalen 
Kulturaustausches wird staatlich gefördert.

4.

Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung zu einer Markt
wirtschaft sind bei deren Ausgestaltung neben sozialen und

ökologischen gleichrangig auch Orientierungen auf Wesens
merkmale eines Kulturstaates zu beachten; Kultur und Kunst, 
Städtebau und Architektur sind unverzichtbare Bestandteile 
der Lebensqualität und der Werteschöpfung in allen Gesell
schaftsbereichen. Der Anspruch der Bürgerinnen und Bürger 
auf eine kulturvolle Lebens- und Arbeitsumwelt ist als 
Grundrecht auszugestalten, das der Staat durch die Schaf
fung entsprechender Bedingungen und Einrichtungen sowie 
deren Unterhaltung, Pflege und Entwicklung gewährleistet.

5.
Die gewählten Volksvertretungen aller Ebenen fassen zur 

Förderung von Kultur und Kunst, deren Wissenschaften, des 
Laienschaffens, der Volkskunst sowie zur Förderung von Ta
lenten Beschlüsse über die Schaffung materieller und gei
stiger Bedingungen; die Anteile der Aufwendungen für Kul
tur und Kunst am Haushalt sollen den durchschnittlichen 
Wert der letzten zehn Jahre möglichst nicht unterschreiten.

6.

Der Staat fördert die materielle und ideelle Unterstützung 
des Kulturlebens durch Wirtschaftseinheiten aller Eigentums
formen, Vereinigungen und andere juristische sowie natür
liche Personen, die diese als Sponsoren oder in anderer Form 
erbringen. Materielle und finanzielle Leistungen zur Förde
rung von Kultur und Kunst sind durch steuerrechtliche und 
andere Vergünstigungen zu stimulieren.

7.

Eigentum, Besitz und Nutzung kultureller Güter durch die 
Bürgerinnen und Bürger werden staatlich gefördert und ge
schützt. Kulturgüter, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeu
tung für die Wissenschaft, die Geschichte und die Kultur im 
gesellschaftlichen Interesse liegt, sind nach zu schaffenden 
rechtlichen Regelungen von der Vermögen- und Erbschaft
steuer freizustellen.

8.

Der Staat fördert Verbände, die als nationale Interessen
vertreter von Künstlern und Kulturschaffenden einen ge
samtgesellschaftlich wirksamen Beitrag zur Entfaltung und 
Pflege sowie zur freien Ausübung und Wahrnehmung von 
Kultur und Kunst leisten und sichert ihre weitere Finanzie
rung möglichst im bisherigen Umfang aus dem Staatshaus
halt. Staatliche Entscheidungen über Einkommens- und an
dere soziale Fragen, die die Tätigkeit von Berufskünstlern 
berühren, bedürfen der Abstimmung mit den betreffenden 
Verbänden. Den Künstlerverbänden ist das Recht auf ange
messene Vertretung bzw. auf Gehör in allen staatlichen Or-


